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)estset]ungen des Bebauungsplanes
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� 7extliche )estsetzungen �Bau1V2 2017�

�.� Nicht überbaubare Grundstücksfllchen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind ]wischen Straßenbegren]ungslinie
und straßenseitiger Baugren]e Garagen im Sinne des § 12 Bau1V2 sowie 1ebenanlagen
i. S. d. § 14 Bau1V2� soweit es sich um Gebäude handelt� nicht ]ulässig. Auf den übrigen
nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind die o.g. Anlagen ]ulässig.

�.2 Grünordnerische )estsetzungen �§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 1a BauGB�

�.2.� )llchen zum Anpflanzen und Erhalten von Blumen und 6trluchern
Auf der für das Anpflan]en und Erhalten Yon Bäumen und Sträuchern festgeset]ten )läche
sind die Yorhandenen Geh|l]e m|glichst ]u erhalten. )ür 1euanpflan]ungen sind die in
der Pflan]liste angegebenen Arten ]u Yerwenden. Als Anfangspflan]ung ist eine Pflan]e
Me 1�5 mð ]u set]en. Es sind mindestens 4 Arten ]u Meweils mindestens 10 � ]u pflan]en.
Abgängige Geh|l]e sind durch entsprechende 1eupflan]ungen ]u erset]en.

3flanzliste
Bäume Sträucher
Acer campestre �)eldahorn� Cornus sanguineum �Blutroter Hartriegel�
Acer pseudoplatanus �Bergahorn� Cor\lus aYellana �Haselnuss�
Alnus glutinosa �Schwar]erle� Crataegus monog\na �Weißdorn�
Betula pendula �Hängebirke� )rangula alnus �)aulbaum�
Carpinus betulus �Hainbuche� Prunus spinosa �Schlehe�
)agus s\lYatica �Rotbuche� Rosa canina �Hundsrose�
)ra[inus e[celsior �Gemeine Esche� Rubus fruticosus agg. �Brombeere�
Populus tremula �Zitterpappel� Sambucus nigra �Schwar]er Holunder�
Prunus padus �)rühe Traubenkirsche� Virburnum opulus �Gemeiner Schneeball�
4uercus robur �Stieleiche�
Sali[ aurita �2hrweide�
Sali[ capraea �Salweide�
Sali[ cinerea �Grauweide�
Sorbus aucuparia �Vogelbeere�
Tilia cordata �Winterlinde�



2 +inweise

2.� Aufhebung bestehender )estsetzungen
Mit Inkrafttreten der 2. bnderung des Bebauungsplanes 1r. 12 �Wehmwiesen� treten für

den Geltungsbereich die )estset]ungen der 1. bnderung des Bebauungsplanes 1r. 12�
rechtskräftig seit dem 31.03.2017� außer Kraft.

2.2 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde
gemacht werden� sind diese unYer]üglich einer Denkmalschut]beh|rde� der Gemeinde
oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege an]u]eigen
�§ 14 Abs. 1 1DSchG�.
Bodenfunde und )undstellen sind bis ]um Ablauf Yon 4 Werktagen nach der An]eige
unYerändert ]u lassen� b]w. für ihren Schut] ist Sorge ]u tragen� wenn nicht die Denk-
malschut]beh|rde Yorher die )ortset]ung der Arbeiten gestattet �§ 14 Abs. 2 1DSchG�.

Die 8ntere Denkmalschut]beh|rde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter der
Rufnummer �05931� 44-0 ]u erreichen.

2.� Artenschutz
Die BauflächenYorbereitungen auf den )reiflächen dürfen nur außerhalb der Brut]eit der
)reiflächenbrüter� d.h. nicht in der Zeit Yom 1. Mär] bis 31. -uli stattfinden. Eine Beseitigung
Yon Geh|l]en darf nur außerhalb der Brut]eit der Geh|l]brüter und außerhalb der
4uartier]eit der )ledermäuse� d.h. nicht in der Zeit Yom 1. Mär] bis ]um 30. September
durchgeführt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar Yor Maßnahmenbeginn
sicher]ustellen� dass IndiYiduen nicht get|tet oder beeinträchtigt werden.

2.� 9erordnungen, Erlasse, Normen und 5ichtlinien
Die den )estset]ungen ]ugrunde liegenden Vorschriften �Verordnungen� Erlasse�
1ormen oder Richtlinien�� k|nnen bei der Samtgemeinde Lengerich �Mittelstraße 15�
49838 Lengerich� eingesehen werden.



Der Rat der Gemeinde Bawinkel hat in seiner Sit]ung am .............................. dem Entwurf
des Bebauungsplanes und der Begründung ]ugestimmt und die |ffentliche Auslegung
gemäß § 13 a Abs. 2 1r. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 1r. 2 BauGB und § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

2rt und Dauer der |ffentlichen Auslegung wurden am ........................... ortsüblich bekannt
gemacht.
Dabei wurde darauf hingewiesen� dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB Yon einer 8mwelt-
prüfung abgesehen wird.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben Yom ............................ bis
............................ gemäß § 13 a Abs. 2 1r. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 1r. 2 BauGB und
§ 3 Abs. 2 BauGB |ffentlich ausgelegen.

Bawinkel� den ..........................

................................................
   Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Bawinkel hat in seiner Sit]ung am ............................... dem
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung ]ugestimmt und die
eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne Yon § 13 Abs. 1 BauGB wurde Yom .................................. bis
.............................. Gelegenheit ]ur Stellungnahme gegeben.

Bawinkel� den ..........................

................................................
   Bürgermeister

    9erfahrensvermerke

Der Rat der Gemeinde Bawinkel hat in seiner Sit]ung am ........................... die Aufstellung
des Bebauungsplanes 1r. 12 �Wehmwiesen�� 2. bnderung beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der ]ur Zeit gültigen )assung
am ............................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bawinkel� den .........................

................................................
Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung� Gieselmann und Müller GmbH
Raddeweg 8 �  49757 Werlte �  Tel.: 05951 - 95 10 12

Werlte� den ............................

................................................

   3rlambel
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugeset]buches �BauGB� und des § 58
des 1iedersächsischen KommunalYerfassungsgeset]es �1KomVG�� hat der Rat der
Gemeinde Bawinkel diesen Bebauungsplan 1r. 12 �Wehmwiesen�� 2. bnderung�
bestehend aus der Plan]eichnung und den nebenstehenden te[tlichen )estset]ungen�
als Sat]ung beschlossen.

Bawinkel� den .........................

................................................
Bürgermeister



Der Rat der Gemeinde Bawinkel hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sit]ung am ............................... als Sat]ung
�§ 10 BauGB� sowie die Begründung beschlossen.

Bawinkel� den ..........................

................................................
   Bürgermeister

Im Amtsblatt für den Landkreis Emsland ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ..........................
bekannt gemacht worden� dass die Gemeinde Bawinkel diesen Bebauungsplan 1r. 12
�Wehmwiesen�� 2. bnderung beschlossen hat.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 1r. 12� 2. bnderung in Kraft.

Bawinkel� den ..........................

................................................
   Bürgermeister

Innerhalb eines -ahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verlet]ungen Yon
Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber
der Gemeinde  nicht  geltend gemacht worden.

Bawinkel� den ..........................

................................................
   Bürgermeister

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Maßstab 1 : 1000
4uelle: Aus]ug aus den Geobasisdaten der 1iedersächsischen
Vermessungs- und KatasterYerwaltung�
2020� LGL1� Regionaldirektion 2snabrück-Meppen

Landkreis Emsland
Gemeinde: Bawinkel )lur: 3
Gemarkung: Bawinkel Maßstab 1 : 1000
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen� Wege und Plät]e Yollständig nach

�6tand vom November 2�2��.
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Gren]en und baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu ]u bildenden Gren]en in die grtlichkeit ist einwandfrei m|glich.

Lingen �Ems�� den ...............................

gb9erm.-,ng. ,llguth und ,llguth-.aranfil
             Geschlftsbuch Nr. 2� � ���2

  Siegel                �Bitte bei Rückfragen angeben�

.....................................................................
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1 Lage und Abgrenzung des Gebietes 
Das Gebiet des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 12 "Wehmwiesen" der 
Gemeinde Bawinkel befindet sich im östlichen Bereich der Ortslage zwischen 
der Wehmstraße im Norden und der Kolpingstraße bzw. der Fußwegeverbin-
dung „Pastors Pättken“ im Süden.  

Das Plangebiet der vorliegenden 2. Änderung liegt im südöstlichen Bereich 
des ursprünglichen Bebauungsplanes im Bereich der Flurstücke 47/26, 47/28, 
47/29 und 48/13 der Flur 3, Gemarkung Bawinkel. 

Es umfasst das Teilgebiet B der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12. 

Die Fläche wird im Norden und Osten durch die Wehmstraße begrenzt. 

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Plan-
zeichnung. 
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2 Planungsziele und Vorgaben 
2.1 Planungsanlass und Erfordernis  
Im Ursprungsbebauungsplan war im Bereich des Plangebietes eine Grünflä-
che (Spielplatz) festgesetzt. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 12 wurde im Jahre 2017 der Spielplatz aufgehoben und als Wohnge-
biet ausgewiesen. Dabei wurde am östlichen Rand des Änderungsgebietes ei-
ne 8 m breite Verkehrsfläche angrenzend zu der dort verlaufenden Gemein-
destraße festgesetzt. Die Grundstücksaufteilung ist jedoch nicht entsprechend 
der Festsetzung dieser Flächen erfolgt, sodass das neue Wohngrundstück bis 
in die Verkehrsfläche ragt. 

Da die bisherige Breite der festgesetzten Verkehrsfläche nicht mehr erforder-
lich ist, soll mit der vorliegenden Planung die Verkehrsfläche an die jetzige 
Grundstücksabgrenzung angepasst werden, damit eine Bebauung des Wohn-
grundstückes entsprechend der tatsächlichen Größe erfolgen kann. 

 
2.2 Beschleunigtes Verfahren 
Für Planungsvorhaben für die Innenentwicklung („Bebauungspläne der Innen-
entwicklung“) kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB ange-
wandt werden.  

Gemäß § 13 a BauGB kann eine Gemeinde einen Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren durchführen, sofern 

x es sich um einen Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenent-
wicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) handelt, 

x in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO 
oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von  
a) weniger als 20.000 qm  
b) 20.000 bis weniger als 70.000 qm, wenn durch überschlägige Prü-
fung die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat.  

x die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder be-
gründet wird und 

x keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 
des BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 

Das vorliegende Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 1.250 qm 
des ursprünglichen Bebauungsplanes. Das Gebiet ist, aufgrund der innerörtli-
chen Lage, vollständig von Bebauung umgeben bzw. liegt innerhalb einer 
Wohnsiedlung.  

Der Schwellenwert einer gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB zulässigen Grund-
fläche von max. 2 ha wird im vorliegenden Fall bei einer festgesetzten Grund-
flächenzahl von 0,4 und einer zulässigen Grundfläche von insgesamt  
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ca. 500 qm erheblich unterschritten. Auch ein sonstiges UVP-pflichtiges Vor-
haben wird nicht vorbereitet oder begründet. Die geplante wohnbauliche Nut-
zung kann somit im Rahmen eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
ermöglicht werden. 

Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der 
Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete ergeben 
sich nicht.  

Für die vorliegende Planänderung sind damit die Voraussetzungen für ein be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB gegeben. Im beschleunigten 
Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Somit wird von der Umweltprüfung, 
von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

 
2.3 Vorbereitende Bauleitplanung - Flächennutzungsplan  
Im bisher wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lengerich ist 
das Plangebiet, wie auch die umliegenden Flächen, als Wohnbaufläche dar-
gestellt. 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ist der Flächennut-
zungsplan entsprechend berichtigt worden. 

Die Planung entspricht somit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. 

 
2.4 Örtliche Gegebenheiten und bestehende Festsetzungen 

(Anlage 1) 
Das Plangebiet ist größtenteils unbebaut und stellt sich im Wesentlichen als 
Rasenfläche dar, die im südöstlichen Bereich mit einzelnen Gehölzen bestan-
den ist. Der westliche Rand ist Teil eines bebauten Wohngrundstückes. 

Das Plangebiet wird im Norden und Osten durch die Wehmstraße begrenzt. 
Südlich verläuft in Ost-West-Richtung eine Fußwegeverbindung, welche west-
lich des Plangebietes größtenteils von Gehölzen gesäumt ist.  

Die westlich und nördlich gelegenen Flächen sind ebenfalls Bestandteil des 
Bebauungsplanes Nr. 12 und als allgemeines Wohngebiet festgesetzt (s. An-
lage 1). Entsprechend den getroffenen Festsetzungen sind diese Flächen mit 
eingeschossigen Wohngebäuden bebaut. Die Freibereiche der Wohngrund-
stücke werden überwiegend gärtnerisch genutzt.  

Südlich des Bebauungsplanes Nr. 12 schließen sich weitere, fast vollständig 
bebaute Wohngebiete an.  
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2.5 Immissionssituation 
Verkehrslärmimmissionen 
Mit der Haselünner Straße (B 213) und der Lengericher Straße (L 66) verlau-
fen die nächstgelegenen überörtlichen Straßen über 300 m westlich des Plan-
gebietes bzw. 250 m nördlich des Plangebietes. Aufgrund dieser Entfernungen 
und der Abschirmwirkung der jeweils zwischengelagerten Bebauung ist im 
Plangebiete daher nicht mit erheblichen Verkehrsimmissionen zu rechnen. 

Geruchsimmissionen  
Nördlich des Plangebietes befindet sich in einer Entfernung von ca. 300 m ein 
Mischfutterwerk. Östlich des Plangebietes befinden sich in Entfernungen von 
ca. 300-600 m landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung. Diese Betriebe wa-
ren auch maßgeblich für das mit dem Bebauungsplan Nr. 12 festgesetzte 
Wohngebiet und das südlich angrenzend ausgewiesene Wohngebiet (Bebau-
ungsplan Nr. 26).  

Erhebliche Geruchsimmissionen sind im Plangebiet somit nicht zu erwarten. 

Gewerbliche Immissionen 
Östlich des Plangebietes befindet sich in ca. 120 m Entfernung ein Metallbau-
betrieb. Weitere Betriebe befinden sich in ca. 300 m Entfernung nördlich des 
Plangebietes.  

Nach Norden ist das Gebiet zu den Betrieben durch die Bebauung des vor-
handenen Wohngebietes abgeschirmt. Auch zum östlich gelegenen Betrieb 
weist die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 12 bereits vorhandene 
Wohnbebauung geringere Abstände auf, sodass sich durch die Planung keine 
Veränderungen der Bestandssituation ergeben.  

Sonstige Immissionen 
Sonstige Anlagen (z.B. Sportanlagen), deren Auswirkungen oder deren Belan-
ge zu beachten sind, sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhan-
den. Es sind im Plangebiet daher keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 1 
Abs. 6 Nr. 7 c BauGB, die von diesen Anlagen ausgehen könnten, zu erwar-
ten.  

 

3 Geplante Festsetzungen 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 wurde das Plange-
biet bereits als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) festgesetzt. Diese Zielsetzung bleibt für das Plangebiet un-
verändert.  

Mit der vorliegenden Planung wird lediglich die im Rahmen der 1. Änderung 
festgesetzte Wohngebietsfläche geringfügig nach Osten erweitert und die hier 
bisher festgesetzte Verkehrsfläche entsprechend dem aktuellen Grundstücks-
zuschnitt verkleinert. 
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Sonstige Festsetzungen werden, wie bisher, für das festgesetzte allgemeine 
Wohngebiet nicht getroffen. 

 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
Die mit dem Bebauungsplan Nr. 12 und der 1. Änderung für das allgemeine 
Wohngebiet getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung blei-
ben für das Plangebiet bestehen und werden übernommen. Damit wird für das 
Plangebiet weiterhin eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine maximal 
eingeschossige Bebauung festgesetzt.  

 
3.3 Bauweise und Baugrenzen 
Im Bebauungsplan Nr. 12 und der 1. Änderung wurde im allgemeinen Wohn-
gebiet die offene Bauweise auf die Errichtung von Einzel- und Doppelhäuser 
eingeschränkt. Diese Festsetzung bleibt für das vorliegende Plangebiet wei-
terhin bestehen. 

Der überbaubare Bereich wird nach Osten bis zu einem Abstand von 3 m zur 
jetzt festgesetzten Straßenverkehrsfläche vergrößert.  

Die textliche Festsetzung bezüglich des Ausschlusses von Nebenanlagen zwi-
schen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze, zur 
Förderung begrünter Vorgartenbereiche und öffentlicher Straßenräume sowie 
um gute Sichtverhältnisse für die Grundstückszufahrten zu gewährleisten, 
bleibt ebenfalls bestehen. Auf den übrigen nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sollen diese Anlagen dagegen zulässig sein.  

 
3.4 Grünordnerische Festsetzungen 
Der am südwestlichen Rand des Plangebietes bisher festgesetzte und auch 
vorhandene Pflanzstreifen soll erhalten bleiben. Diese Festsetzung wird daher 
ebenfalls übernommen. 

 
3.5 Straßenverkehrsfläche 
Östlich des Plangebietes verläuft eine kurze Stichstraße zur Erschließung der 
südlich gelegenen Bebauung. Die Straße schafft auch eine Verbindung zur 
südlich des Gebietes verlaufenden fußläufigen Wegeverbindung, dem „Pastors 
Pättken“. 

Mit der vorliegenden Planung möchte sich die Gemeinde weiterhin die Option 
offen halten, die Wehmstraße in diesem Bereich bei Bedarf auszubauen. Der 
östliche Rand des Plangebietes wird daher als Straßenverkehrsfläche festge-
setzt. Die in öffentlicher Hand verbleibende Fläche ist nach Auffassung der 
Gemeinde weiterhin ausreichend dimensioniert.  
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4 Auswirkungen der Planung 
4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 
Mit der vorliegenden Änderung bleiben im Plangebiet die Festsetzungen zur 
Art und zum Maß der baulichen Nutzung im Wesentlichen erhalten. Die mögli-
chen Nutzungen im Plangebiet entsprechen somit weiterhin den Nutzungs-
möglichkeiten der angrenzenden Bebauung. Im Gebiet wird lediglich der Bau-
teppich geringfügig ausgeweitet und damit die Bebaubarkeit des Grundstückes 
verbessert. Die nachbarlichen Belange werden durch diese Änderung auf-
grund ihrer Geringfügigkeit nicht unzumutbar beeinträchtigt. 

 
4.2 Natur und Landschaft 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Wie bereits dargelegt, ist das Plangebiet Teil der Ortslage von Bawinkel und 
vollständig von Bebauung umgeben. Die vorliegende Planung kann daher im 
Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) durch-
geführt werden. 

Nach § 13 a Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 und Abs.1 Nr. 1 BauGB gelten bei ei-
nem Bebauungsplan der Innenentwicklung Eingriffe, die aufgrund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 5 
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sofern die Größe 
der Grundfläche oder die Fläche, die bei Durchführung des Bebauungsplanes 
voraussichtlich versiegelt wird, weniger als 20.000 qm beträgt.  

Das Plangebiet hat eine Fläche von insgesamt ca. 1.250 qm. Die festgesetzte 
Grundfläche beträgt bei einer GRZ von 0,4 ca. 500 qm. Die Voraussetzung 
des § 13 a BauGB ist im vorliegenden Fall somit gegeben.  

Soweit Flächen überplant werden, die für den Ursprungsplan die Funktion von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen haben, sind diese zu ersetzen.  

Grünflächen oder Pflanzstreifen, die der Kompensation gedient haben, werden 
jedoch nicht überplant. 

Artenschutz 
Die Vorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz gelten, anders als die 
Eingriffsregelung, unabhängig und selbständig neben dem Bebauungsplan.  

Das Plangebiet liegt jedoch innerhalb des Siedlungsbereiches und weist kei-
nen besonderen Bewuchs auf (Rasen). 

Die am südwestlichen Rand des Plangebietes vorhandenen Gehölze bleiben 
erhalten bzw. werden wieder festgesetzt. Verstöße gegen artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände sind somit im vorliegenden Fall nicht zu erwarten.  
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5 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet stellt einen technisch und verkehrlich vollständig erschlosse-
nen Siedlungsbereich dar.  

Das Plangebiet liegt südlich angrenzend zur Wehmstraße. Die Straße hat über 
weitere Straßenzüge Anschluss an die örtlichen und überörtlichen Verkehrs-
flächen. 

Hinsichtlich der technischen Erschließung ist der Anschluss an vorhandene 
Erschließungsanlagen möglich.  

Die Erschließungs- und Ver- bzw. Entsorgungssituation wird gegenüber dem 
bisherigen Bebauungsplan Nr. 12 durch die vorliegende Planung somit nicht 
geändert.  

Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung, der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils gültigen 
Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. 

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung zuzuführen.  

 

6 Hinweise 
Gebäudeenergiegesetz (GEG)  
Am 1. November 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten. 

Wie das bisherige Energieeinsparrecht für Gebäude enthält das GEG Anforde-
rungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die 
Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien in Gebäuden. 

Durch das GEG werden das Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden 
(EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gesetz zur Förderung 
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) in einem Gesetz zu-
sammengeführt und ersetzt. 

Es werden weiterhin Angaben darüber gemacht, wieviel Prozent des Energie-
bedarfs für neue Gebäude aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müs-
sen. Dabei ist der Anteil abhängig von der jeweiligen Art der erneuerbaren 
Energie (z. B. Solar oder Biomasse).   

Neu ist, dass die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien künftig auch durch 
die Nutzung von gebäudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien 
erfüllt werden kann.  

Weitere Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden ergeben 
sich aus dem Gesetz und sind einzuhalten. 

Das Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung oder 
den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 12, 2. Änderung  -Entwurf- 9 

   
Büro für Stadtplanung (BP12-2Ae_Begr)  08.02.2021 

Denkmalschutz 
Der Gemeinde Bawinkel sind im Plangebiet keine Bodendenkmäler und/oder 
denkmalgeschützten Objekte bekannt.  

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutz-
behörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch 
unter der Rufnummer (05931) 44-0 zu erreichen“. 

 

7 Städtebauliche Daten 
Art der Nutzung Fläche in qm Fläche in % 

Allgemeines Wohngebiet, davon  
x Flächen zum Anpflanzen und Erhalten 

von Bäumen und Sträuchern 

1.185 qm 
 

(54 qm) 

94,6 % 
 

(4,3 %) 

Straßenverkehrsfläche  67 qm 5,4 % 

Plangebiet 1.252 qm 100 % 
 

8 Verfahren 
Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
gem. § 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung beteiligt. 
Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie der da-
zugehörigen Begründung. 

 

Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat zusammen mit der dazugehörigen Be-
gründung vom .......... bis .......... öffentlich im Rathaus der Samtgemeinde Len-
gerich und im Gemeindebüro Bawinkel ausgelegen. Ort und Dauer der Ausle-
gung wurden eine Woche vorher mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass An-
regungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 

 

 



Gemeinde Bawinkel 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 12, 2. Änderung  -Entwurf- 10 

   
Büro für Stadtplanung (BP12-2Ae_Begr)  08.02.2021 

Satzungsbeschluss 
Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbe-
schlusses vom ........... 

 

Bawinkel, den  

 

 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 
1. Bisherige zeichnerische Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 12, 1. Ände-

rung 



Anlage: 1 

 

Legende: 
 Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 12, 2. Änderung 
 Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 12, 1. Änderung 
Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 12, 1. Änderung 
 

  WA allgemeines Wohngebiet 

      0,4 Grundflächenzahl 

        I Zahl der Vollgeschosse 

       o Offene Bauweise 

     ED Einzel und Doppelhäuser 

  Straßenverkehrsfläche 

  Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von 
  Bäumen und Sträuchern 

 

 
Gemeinde Bawinkel 

Anlage 1 
der Begründung zur 

2 Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 

Bisherige zeichnerische 
Festsetzungen im 

Bebauungsplan Nr. 12, 
1. Änderung 

- unmaßstäblich - 
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